
Wir sagen NEIN zu sexualisierter Gewalt im Sport 

 

Präventions- und Schutzkonzept des TSV Dachau 1865 e.V. 

 

1. Positionierung des Vorstandes 

Der TSV Dachau 1865 e.V. setzt sich für das Wohlergehen seiner Mitglieder, insbesondere 

aller ihm anvertrauten Kinder und Jugendlichen ein.  

Unsere Minderjährigen sollen ohne Gewalt und Diskriminierung aufwachsen. Speziell im 

Sport müssen sie Unterstützung und Schutz durch die Verantwortlichen erfahren.  

Die körperliche und emotionale Nähe, die im Sport entstehen kann, birgt die Gefahr sexuali-

sierter Übergriffe. Alle Verantwortlichen müssen durch eine Kultur der Achtsamkeit und des 

Handelns dazu beitragen, potenzielle Täter abzuschrecken und versuchen ein Klima zu 

schaffen, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Sport vor sexualisierter Gewalt 

schützt und Betroffene zum Reden ermutigt.  

Aus diesem Grund  

- schaffen wir in unserem Verein Strukturen, die die Persönlichkeitsentwicklung von Mäd-

chen und Jungen stärkt,  

- entwickeln wir konkrete präventive Maßnahmen zur Information und Sensibilisierung,  

- fördern wir eine Kultur des bewussten Hinsehens und Hinhörens,  

- setzen wir die Hürden gegenüber einschlägig Verurteilten hoch, um zu verhindern, dass 

unsere Minderjährigen in die Gefahr kommen, Opfer sexualisierter Gewalt zu werden,  

- schaffen wir Handlungskompetenzen für eine aktive Intervention in jedem einzelnen Fall 

sexualisierter Gewalt, unter Berücksichtigung der Interessen des Opfers.  

Wir haben dieses Schutzkonzept als zentrale Verhaltensregel für alle Trainer, Übungsleiter, 

Gruppenhelfer und alle weiteren Personen, die für den Verein oder in dessen Auftrag quali-

fizierte Kontakte zu Kindern und Jugendlichen haben, entwickelt.  

 

2. Thematisierung bei neuen Mitarbeitern 

Bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter, Trainer und Übungsleiter wird vom Vorstand, Jugend- 

oder Abteilungsleiter mit diesem ein Gespräch geführt, in dem folgende Themen angespro-

chen werden: 

1. Motivation und Erwartung des Trainers/Übungsleiters 

2. Qualifikation und Erfahrungen 



3. Vorstellung des Präventionskonzepts 

4. Hinweis auf Schulungen 

5. Ehrenkodex 

6. Verpflichtungserklärung 

 

3. Schutzbeauftragte  

Vertrauensvolle Ansprechpersonen für die Kinder, Jugendlichen, Eltern und auch Mitarbeiter 

innerhalb des Vereins nehmen Beschwerden entgegen. Sie leiten im Falle eines Verdachts 

entsprechende Interventionsschritte ein. Sie wirken bei der Umsetzung des Präventionskon-

zeptes mit.  

Schutzbeauftrage beim TSV Dachau 1865 e.V. sind Andrea Ritzmann, Julian Nieder-

meier und Sebastian Altmann 

 

4. Einsicht in das erweiterte Führungszeugnis 

Der TSV Dachau 1865 e.V. erstellt für alle im Kinder-und Jugendbereich vorhandenen Tätig-

keiten eine Risikobewertung. Kommt der Verein zum Ergebnis, dass die Tätigkeiten aufgrund 

des Kontaktes zu den Mädchen und Jungen ein besonderes Vertrauensverhältnis zulassen, 

teilt er dies den Personen mit, die die Tätigkeiten ausüben. Diese Personen müssen dann 

das erweiterte Führungszeugnis vorzeigen, welches alle 5 Jahre erneut vorgelegt werden 

muss. 

  

5. Wissen und Handlungskompetenzen vermitteln 

Ziel ist es, dass sich die Übungsleiter und Betreuer ein grundlegendes Wissen zum Thema 

sexualisierter Gewalt aneignen, sich der Problematik bewusst sind, um grenzverletzendes 

Verhalten, auch unter den Kindern selbst, zu erkennen und angemessen reagieren zu kön-

nen. Hierzu soll ein regelmäßiger Austausch und ggf. eine interne oder externe Qualifizie-

rung dienen, um Trainer und Übungsleiter für das Thema zu sensibilisieren und handlungssi-

cher zu machen. 

  

6. Unterzeichnung Ehrenkodex 

Der Ehrenkodex soll den im Kinder- und Jugendbereich tätigen Mitarbeitern die Verantwor-

tung gegenüber den Kindern und Jugendlichen im Verein verdeutlichen. 



Übungsleiter und Trainer bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie die ethischen Grundsätze 

eines altersgerechten Erziehungs- und Trainingsstils einhalten. Neben der Achtung der 

Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen, der Vermeidung von Doping und Medi-

kamentenmissbrauch erklären die Unterschreibenden, auf jede Form von Gewalt zu verzich-

ten und das Recht auf körperliche, seelische und sexuelle Unversehrtheit zu achten. 

  

7. Verpflichtungserklärung 

Bei allen Kontakten mit Kindern und Jugendlichen werden die Bestimmungen des Jugend-

schutzgesetzes (Alkohol, Rauchen, Filme,…) eingehalten. „   

Trainer/-innen und Übungsleiter/-innen führen keine Einzeltrainings ohne Kontroll- und Zu-

gangsmöglichkeiten für Dritte durch. Bei geplanten Einzeltrainings werden möglichst immer 

das „Sechs-Augen-Prinzip“ und/oder das „Prinzip der offenen Tür“ eingehalten. „   

Mitarbeiter/-innen geben keine Privatgeschenke an einzelne Kinder oder Jugendliche. „   

Einzelne Kinder werden nicht in den Privatbereich von Mitarbeiter/-innen mitgenommen. 

Mitarbeiter/-innen duschen und übernachten grundsätzlich getrennt von einzelnen Kindern.  

Umkleidekabinen werden erst nach Anklopfen und Rückmeldung betreten. „   

Es werden keine Geheimnisse mit Kindern und Jugendlichen geteilt. Alle Absprachen kön-

nen öffentlich gemacht werden. „   

Es finden keine körperlichen Kontakte zu Kindern und Jugendlichen (z.B. Techniktraining, 

Kontrolle, Ermunterung, Trost oder Gratulation) gegen deren Willen statt. Sie müssen von 

den Kindern gewollt sein und dürfen das pädagogisch sinnvolle Maß nicht überschreiten. „   

Über Ausnahmen von obigen Verhaltensweisen ist vorab der Schutzbeauftragte oder der 

Erziehungsberechtigte des Kindes/Jugendlichen zu informieren. 

 

8. Elternarbeit 

Die Eltern tragen die Verantwortung für ihre Kinder und sind erste Ansprechpartner für die 

Übungsleiter und Trainer, wenn es um die Bedürfnisse der jungen Sportlerinnen und Sportler 

geht. Deshalb werden Eltern aktiv in die Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor sexuali-

sierter Gewalt einbezogen. Im Rahmen eines Elternbriefes werden die Eltern über das Prä-

ventions- und Schutzkonzept informiert. Hierbei werden die Schutzbeauftragten als An-

sprechpartner vorgestellt. 

 



9. Rechte der Mädchen und Jungen stärken 

Der TSV Dachau 1865 e.V. sieht sich in der Verantwortung alle Kinder und Jugendlichen 

über ihre Rechte aufzuklären, sie in ihrer Entwicklung zu stärken und zu unterstützen und 

ihnen zu zeigen, an wen sie sich wenden können, wenn sie Hilfe benötigen. 

 

10. Selbstbehauptungskurse für Kinder 

Im Rahmen der Kindersportschule bietet der TSV Dachau 1865 e.V. Selbstbehauptungs- 

bzw. Selbstverteidigungskurse für Kinder an. Denn Kinder und Jugendliche mit einer starken 

Persönlichkeit können sich besser vor sexualisierter Gewalt schützen 

 

 

Der TSV Dachau 1865 e.V. achtet die Würde, Rechte und Intimsphäre von Kindern und Ju-

gendlichen. Der vertrauensvolle Umgang mit ihnen ist geprägt von Respekt. Bei Gefährdun-

gen des Kindeswohls schauen wir nicht weg, sondern beteiligen uns aktiv am Schutz vor 

Gefahren, Vernachlässigung, Gewalt und Missbrauch. 

Der Verein verfügt über eine transparente und klare Organisationsstruktur. Kinder, Jugendli-

che und Eltern werden in die Aktivitäten einbezogen und informiert. 

Bei einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung bzw. sexuellem Missbrauch wird ein unab-

hängiger Fachdienst bzw. das Jugendamt hinzugezogen. Der Vorstand nimmt Beschwerden 

ernst, behandelt sie seriös. Notwendige Interventionen und Maßregelungen werden konse-

quent umgesetzt. 


